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e )  Bezeichnung des Anteils von Erzeugnissen minde
rer Qualität (II. Wahl usw.) und Berechnungs
grundlage, isofern die Zulässigkeit derartiger Lie
ferungen vertraglich vereinbart wurde,

f) Bezeichnung der Verpackung, insbesondere der 
Leihverpackung,

g) Frachtkosten und Rollgelder,
h) Gesamtrechnungsbetrag,
i) Bankverbindung des Lieferers,
j) Versanddatum,
k) Versandanschrift.

Sofern im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, hat 
der Lieferer den Rechnungen eine Ausfertigung des 
Lieferscheines und, soweit nicht gemäß § 31 Abs. 5 be
reits übersandt, eine Ausfertigung des Prüfberichtes 
beizufügen.

(2) Wird die Rechnung nicht in dreifacher Ausferti
gung erteilt, fehlen auf der Rechnung Angaben gemäß 
Abs. 1 Buchstaben а bis к oder ist der Rechnung der 
Lieferschein nicht beigefügt bzw. liegt der Prüfbericht 
beim Besteller nicht vor, so gilt das als unvollständige 
Rechnungslegung, die keine Fälligkeit der Forderung 
auslöst.

(3) Bei langfristigen Einzelfertigungen hat der Liefe
rer dem Besteller jeweils bis zum 10. Werktag des Vor
monats für den folgenden Monat die voraussichtlich 
zur Abrechnung kommenden Baugruppen und deren 
Wertumfang bekanntzugeben. Kommt der Lieferer die
ser Verpflichtung nicht rechtzeitig nach, so ist der Be
steller nicht verpflichtet, für den folgenden Monat we
gen verspäteter Rechnungsbezahlung Verspätungszinsen 
zu zahlen.

§36
Kennzeichnung und Verpackung

(1) Der Lieferer ist auf Verlangen des Bestellers ver
pflichtet, eine besondere Kennzeichnung der Erzeug
nisse vorzunehmen. Die Verpackung muß für die im 
Vertrag vereinbarte Gesamtlieferung der Erzeugnisse, 
Baugruppen und Bauteile, Ersatzteile einschließlich Zu
behör in gleicher Art und Weise erfolgen.

(2) Ist es für den Besteller erforderlich, so hat der 
Lieferer die Verpackung so vorzunehmen, daß eine 
Langlagerung der Lieferung erfolgen kann. Soweit diese 
Verpackung nicht im Preis enthalten ist, ist sie geson
dert zu vergüten.

(3) Ist im Vertrag keine besondere Vereinbarung 
über die Rückgabe der Leihverpackung getroffen, er
folgt diese vom Empfänger der Lieferung nach den gel
tenden Rechtsvorschriften. Der Termin der Rückgabe 
sowie die Anschrift für die Rücksendung der Leihver
packung oder der Vermerk, daß die Verpackung als 
käuflich übernommen gilt, ist grundsätzlich auf dem 
Lieferschein anzugeben.

(4) Als Verfügungen, die die Einhaltung der Rück
gabefristen ausschließen, gelten nur die vom überge
ordneten Organ des Empfängers erteilten Einlagerungs
anweisungen. Der Empfänger ist verpflichtet, unver
züglich nach Erhalt der Einlagerungsanweisung den 
Lieferer über den voraussichtlichen Rückgabetermin 
der Leihverpackung in Kenntnis zu setzen. In diesen 
Fällen kann der Lieferer an Stelle der Rückgabe Wert
ersatz fordern, ist aber nicht berechtigt, für den Zeit
raum nach Zugang der Mitteilung Vertragsstrafe wegen 
verspäteter Rückgabe der Leihverpackung zu berech
nen.

(5) Vertragsstrafe wegen verspäteter Rückgabe Von 
Leihverpackung ist dem Empfänger in Rechnung zu 
stellen.

§37
Versandfreigabe

(1) Lieferungen sind nur nach Vorliegen von Ver
sandfreigaben zulässig, soweit vertraglich nichts anderes 
vereinbart ist.

(2) Wird Versandfreigabe ohne Durchführung einer 
Qüalitätsfeststellung erteilt, ist der Besteller verpflich
tet, dem Lieferer spätestens 2 Wochen vor dem 
Liefertermin die Versandanschrift schriftlich mitzutei
len.

(3) Soweit nicht ausdrücklich vereinbart, gilt die Er
teilung der Versandfreigabe vor dem vereinbarten Lie
fertermin nicht als Zustimmung zur vorfristigen Liefe
rung.

(4) Wird die Versandfreigabe nicht oder nicht recht
zeitig erteilt, gilt § 59 Abs. 2 des Vertragsgesetzes vom
25. Februar 1965 (GBl. I Nr. 7 S. 107) entsprechend.

§38
Versand

(1) Der Lieferung sind beim Versand, soweit nichts 
anderes vereinbart ist, die Unterlagen gemäß § 26 Abs. 4 
beizufügen.

(2) Die Transportkosten zum Empfänger, die nicht im 
Preis enthalten sind, hat der Lieferer zu verauslagen 
und dem Besteller mit der Lieferung in Rechnung zu 
stellen. Das gilt jedoch nicht in den Fällen des Abs. 3.

(3) Soweit die Frachtkosten nicht im Preis enthalten 
sind, hat bei Versand für Dienststellen des Ministe
riums für Nationale Verteidigung oder der Nationalen 
Volksarmee der Besteller dem Lieferer die Militär
frachtbriefe für Waggonladungen oder Stückgut bzw. 
die Militärexpreßgutkarten bei der Qualitätsfeststellung 
zu übergeben bzw. mit der Versandfreigabe oder mit der 
Mitteilung der Versandanschriften zu übersenden. Nicht 
benutzte Militärfrachtbriefe bzw .Militärexpreßgutkar
ten sind unverzüglich an den Absender zurückzugeben. 
Bei Nichtverwendung, Mißbrauch oder Verlust dieser 
Transportdokumente durch den Lieferer ist dem Be
steller der dadurch entstehende Schaden zu ersetzen.

(4) Erfolgt der Versand durch den Lieferer an einen 
anderen als den vom Besteller oder bei der Qualitäts
feststellung vom Beauftragten des Bestellers festgeleg
ten Empfänger, so ist der Empfänger berechtigt, die 
Entgegennahme zu verweigern und die Sendung unfrei 
zu Lasten des Lieferers zurückzusenden. Die Lieferver
pflichtung gilt erst mit dem Versand an den richtigen 
Empfänger als erfüllt.

(5) Grundsätzlich ist die Selbstabholung nicht anzu
wenden. Sollte in Ausnahmefällen entgegen der ver
traglichen Versandärt auf Forderung des Lieferers 
Selbstabholung durchgeführt werden, bleiben Leistungs
ort und Gefahrtragung unverändert. In diesen Fällen 
hat der Lieferer dem Besteller die über die ursprüng
lich vorgesehene Versandart hinausgehenden Transport
kosten zu erstatten.

(6) Bei vertraglich vereinbarter Selbstabholung hat 
der Lieferer dem Besteller 2 Wochen vor dem Liefer
termin die Bereitstellung zur Abholung schriftlich mit
zuteilen und die Auslieferung nur gegen Vorlage einer 
Übernahmevollmacht des Bestellers bzw. des vom Be
steller benannten Empfängers vorzunehmen.

§39
Bau, Umbau und Reparatur 

von Schiffen und Booten
(1) Die Besonderheiten bei der Gestaltung und Erfül

lung von Verträgen über den Bau, Umbau und die Re
paratur von Schiffen, Booten und schwimmenden Spe
zialgeräten sind durch Koordinierungsvereinbarungen 
zwischen den zuständigen Bestellern und der WB 
Schiffbau sowie anderen wirtschaftsleitenden Organen 
zu regeln. Soweit es die Einsatzbedinguhgen der Nutzer 
erfordern, kann von den allgemeingültigen staatlichen 
Bau- und Überwachungsvorschriften abgewichen wer
den. In diesen Fällen gelten die Bau- und Über
wachungsvorschriften der Nutzer.


